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Beratungsfolge Sitzungstermin

1 Ausschuss für Wirtschaft, Stadt- u. Ortsteilentwicklung 13.11.2018

2 Ausschuss für Finanzen und Rechnungsprüfung 15.11.2018

3 Hauptausschuss 26.11.2018

4 Stadtverordnetenversammlung 06.12.2018

Thema:

5. Änderungssatzung zur Gebührensatzung für die Friedhöfe der Stadt Prenzlau
(Friedhofsgebührensatzung)
 

Finanzielle Auswirkungen

Haushaltsjahr: Produktkonto:

Gesamtkosten:  Eigenanteil:  

Folgekosten:  Mittel stehen zur Verfügung in Höhe von:  
Deckungsvorschlag:

Beschlussentwurf:

Die Stadtverordnetenversammlung  beschließt  die  in  der  Anlage  beigefügte  "5.
Änderungssatzung zur Gebührensatzung für die Friedhöfe der Stadt Prenzlau
(Friedhofsgebührensatzung)" gemäß Anlage.
 

Anlagen:

Anlage 1: 5. Änderungssatzung zur Gebührensatzung für die Friedhöfe der Stadt
                 Prenzlau (Friedhofsgebührensatzung)
Anlage 2: Synopse
Anlage 3: Betriebsabrechnungsbogen und Kalkulation
 

Beratungsergebnis
Datum Gremium Ein-

stimmig
Mit

Mehrheit
Ja Nein Enth. Laut

Beschluss-
Entwurf

Abweichende(r)
Empfehlung/Beschluss

Unterschrift
d. Protokollf.

1 13.11.2018 WSO-A
2 15.11.2018 FR-A
3 26.11.2018 HAU
4 06.12.2018 SVV
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Beschlussvorlage

X öffentlich nicht öffentlich



Stadt  Prenzlau

 
Begründung:

Die Gebühren für die Nutzung der Friedhöfe der Stadt Prenzlau sind seit dem 23.07.2015
unverändert.

Inzwischen haben  sich  die  Kosten  im  Wesentlichen  durch  die  tariflichen  Anpassungen
beim Dienstleistungserbringer  zur  Bewirtschaftung  für  die  Friedhöfe,  durch  die  eigenen
Personalkosten sowie  die  Herabsetzung  der  Nutzungszeiten  von  30  auf  20  Jahre
verändert.
Wegen der  im  Vergleich  zur  letzten  Kalkulation  (Sommer  2015)  gestiegenen  Kosten  ist
eine Gebührenanpassung erforderlich.
Durch die  Kämmerei  wurden  der  Betriebsabrechnungsbogen  und  die  darauf  aufbauende
Gebührenkalkulation für den Bereich Friedhofswesen erstellt (Anlage 3).
Die von der Kämmerei vorgeschlagenen Gebührensätze sind in Anlage 2 im Vergleich zu
den derzeitig geltenden Gebührensätzen dargestellt.

Des Weiteren wurden Gebührenpositionen klarer gefasst bzw.gestrichen.
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